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Bedarfe für Bildung und Teilhabe sind: 

• Eintägige Schul- bzw. Kita-Ausflüge 
• Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen 
• Persönlicher Schulbedarf 
• Schülerbeförderung für den Besuch der nächstgelegenen Schule 
• Ergänzende angemessene Lernförderung 
• Entstehende Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer 

gemeinschaftl ichen M ittagsverpfleg u ng 
• Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 

AntragsteIlung: 

Alle neuen Bildungs- und Teilhabeleistungen bedürfen eines Antrages. 
Ausgenommen davon ist lediglich der persönliche Schulbedarf. Dieser ist bei 
vorliegender Leistungsberechtigung automatisch zu überweisen. 
Zur Fristwahrung ist ein formloser Antrag ausreichend. Für die Leistungsgewährung 
ist allerdings ein formgebundener Antrag notwendig. Antragsabgabe ist in allen 
kommunalen Einrichtungen (z.B. in den WohngeldsteIlen, im Jugend,- Sozial- und 
Schulverwaltungsamt) sowie im Jobcenter möglich. 
Dem Antrag ist der jeweilige Bescheid (Wohngeldbescheid, Bescheid über 
Kindergeldzuschlag, Alg-II-Bescheid oder Sozialhilfebescheid) beizufügen. Darüber 
hinaus ist für die rückwirkende Kostenerstattung ein Nachweis über bereits getätigte 
Aufwendungen einzureichen. Die Erstattung der geleisteten Zahlungen erfolgt dann 
an die Leistungsberechtigten bzw. Leistungserbringer. 

Anträge können bis 30. Juni 2011 rückwirkend für den Zeitraum ab Januar 2011 
gestellt werden. 

Antragsberechtigt sind: 

bei volljährigen Leistungsberechtigten diese selbst, ein Vertreter der 
Bedarfsgemeinschaft oder ein Bevollmächtigter, 
bei Kindern und Jugendlichen bis zu 17 Jahren der gesetzliche Vertreter, ab 
Vollendung des 15. Lebensjahres auch die Jugendlichen selbst, 
bei Kindern und Jugendlichen bis zu 14 Jahres der gesetzliche Vertreter. 
Eine AntragsteIlung durch unter 15 Jahre alte Jugendliche oder Kinder mit Vollmacht 
des Erziehungsberechtigten ist nicht möglich. 

Folgende Verfahrensweisen gelten für die einzelnen Bestandteile der BuT: 

Berechtigter Personenkreis: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende 
Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, bzw. Kinder einer Kita 
oder Tagesmutter. 
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Eintägige Schul- und Kita-Ausflüge 

Übernahme der Kosten in tatsächlicher Höhe, ausschließlich der Kosten für 
Verpflegung und Taschengeld sowie Ausgaben, die im Vorfeld aufgebracht werden 
(z.B. Sportschuhe, Badezeug). 
Voraussetzung: Vorlage eines Nachweises über die Teilnahme an durchgeführten 
Ausflügen von der Schule/Kita-EinrichtungfTagesmutter (Träger) und 
Aufschlüsselung der angefallenen Kosten. 

Da es bislang bundesweit noch keine Lösung zur Handhabung der eintägigen 
Ausflüge gibt, hat sich die IMAG darauf verständigt, bis zur Erlangung eines 
geeigneten Verfahrens die Kostenerstattung an die Erziehungsberechtigten 
zuzulassen. Diesem Verfahrensweg schließt sich der Landkreis Bad Doberan an. 

Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen 

Die Gewährung erfolgt ausschließlich für genehmigte die Klassenfahrten. Diese sind 
durch den Schulleiter zu bestätigen. Die anzuwendenden Bestimmungen ergeben 
sich aus der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg- Vorpommern "Lernen am anderen Ort" vom 17. September 
2010 (Mitt.bl. BM M-V 2010, S. 621). 
Erstattungsfähig sind Kosten, die vom Veranstalter (Schule, Kindertagesstätte oder 
mit diesen kooperierende Dritte) unmittelbar veranlasst sind wie Fahrtkosten, 
Unterkunftskosten einschließlich Verpflegungskosten und Eintrittsgelder. Nicht zum 
Leistungsumfang gehören Kosten für Bekleidung und Ausrüstung (z.B. Sportsachen) 
oder Ausgaben für ein Taschengeld. 
Die Kosten sind in nachgewiesener Höhe zu übernehmen. 
Die Überweisung erfolgt an die Leistungsberechtigten. 

Persönlicher Schulbedarf 

Die Finanzierung des persönlichen Schulbedarfs soll sicherstellen, dass 
Schülerinnen und Schüler mit einer angemessenen Ausstattung in die Schule 
kommen. Dazu zählen u.a. Anschaffungen wie Schulranzen, Taschenrechner, Zirkel, 
Malfarben, Sportzeug. 
Dafür wird als zusätzlicher Bedarf eines jedes Kindes ein Betrag in Höhe von 70,--. € 
zum 1.8. und in Höhe von 30,-- € zum 1.2. eines jeden Jahres gewährt, um die 
Anschaffung der Schulmaterialien über das gesamte Schuljahr sicherzustellen (der 
erhobene Grenzbetrag ist hiervon nicht erfasst). 
Die erstmalige Berücksichtigung erfolgt ab. 1. 8. 2011. 
Für den Personenkreis des SGB 11 sind die entsprechenden Daten im Jobcenter 
vorhanden. 
Alle darüber hinaus Leistungsberechtigten müssen hierfür einen Antrag stellen. 
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Schülerbeförderung für den Besuch der nächstgelegenen Schule 

Die kostenlose Schülerbeförderung für Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 12 (einschI. 
Jahrgangsstufe 13 des Fachgymnasiums) zum Besuch der örtlich zuständigen 
Schule ist im 
§ 113 Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern sowie ergänzend durch die 
Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Bad Doberan geregelt. 
Anträge auf Schülerbeförderungsleistungen können darüber hinaus gestellt werden 
von Vollzeitschülern ohne Ausbildungsvertrag und von Auszubildenden, die einen 
BAB-Anspruch haben. In diesen Fällen dient die Fahrkarte als Nachweis für die 
nachträgliche Erstattung der notwendigen Kosten an den Leistungsberechtigten. 

Ergänzende angemessene Lernförderung 

Diese Leistung ist zu gewähren, wenn eine Bestätigung der Schule über die 
Notwendigkeit von Lernförderung vorliegt. Die Notwendigkeit ist nur dann gegeben, 
wenn das Erreichen der wesentlichen Lernziele (Versetzung bzw. Abschluss) 
gefährdet ist. Die Lehrerin/der Lehrer bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift die zu 
fördernden Unterrichtsfächer und den jeweiligen Umfang (Anzahl der 
Wochenstunden) als Orientierung für die erforderliche Lernförderung. 

Lernförderung erfolgt für maximal 2 Fächer und im Umfang von 2 Unterrichtsstunden 
/ Woche. Darüber hinaus gehender Förderbedarf ist gesondert zu begründen. 
Dabei entspricht eine Stunde einem zeitlichen Umfang von 45 Minuten . 

Als Orientierung sind folgende Stundensätze anzuwenden: 

Ausgebildete Kräfte (zugelassene Institute und Personen mit Lehrbefähigung) max. 
15,-- €/h, 
andere geeignete Personen max. 8,-- €/h. 
Nicht in der Lernförderung vorgesehen ist die Erledigung von Hausaufgaben. 
Die Leistungserbringung erfolgt im Gutscheinverfahren und wird für max. 6 Monate 
gewährt. 

Entstehende Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung 

Grundsätzlich ist die Mittagsverpflegung im Regelbedarf von Kindern und 
Jugendlichen berücksichtigt. Da das Mittagessen in der Schule oder Kita in der Regel 
teurer ist als ein Mittagessen zu Hause, werden mit dieser Leistung als Zuschuss die 
Mehrkosten ausgeglichen . Im Vordergrund steht die Ermöglichung des 
Gemeinschaftserlebnisses Mittagessen, nicht die Nahrungsaufnahme. 
Voraussetzung dafür ist das gemeinschaftliche Essen in Verantwortung der Kita, 
Tagesmutter und Schule. 
Die Antragsbearbeitung für Kinder ab Eintritt in die Schule wird über die BuT-Stelle 
des Jobcenters vorgenommen. Für diesen Personenkreis ist ein Eigenanteil von 1,-­
€ pro Essenstag von den Eltern zu leisten. 

Renate
Hervorheben



-5-

Für die Zeit vom 01 . Januar bis 30. Juni 2011 wird übergangsweise für die 
entstehenden Mehraufwendungen ein Betrag in Höhe von monatlich 26,-- € als 
Pauschale gewährt. Von der Schule ist für jeden Schüler eine Bestätigung über die 
Teilnahme an der Essenseinnahme vorzulegen. 

Für die Antragsbearbeitung der Kinder aller Leistungsberechtigen bis zum 
Schuleintritt ist das Jugendamt des Landkreises Bad Doberan zuständig, da für 
diesen Personenkreis teilweise bereits eine Förderung über das KiföG des Landes 
M-V erfolgt und mit zu berücksichtigen ist. 
Für diesen Personenkreis erfolgt mit dem 01.04.2011 keine pauschale Erstattung, 
sondern eine Erstattung entsprechend der erteilten Rechnungslegung. 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 

Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres ermöglicht werden, sich in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen 
zu integrieren und insbesondere Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen. Die Leistung 
in Höhe 
von max. 10,-- € monatlich kann nach Wunsch eingesetzt werden für: 

• Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit 
(z.B. Fußballverein), 

• Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. Musik- oder Malunterricht), 
• Angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z.B. Museumsbesuche), 
• Teilnahme an organisierten Freizeiten (z.B. Pfadfinder, Theaterfreizeit). 

Kurse kommerzieller Anbieter fallen nicht unter die Leistung (z.B. Fitnesskurs im 
Fitnesscenter, Tanzkurs in der Tanzschule, Schwimmkurs im Freizeitbad). 

Nicht unter die Leistung fallen auch Mitgliedsbeiträge für politische Parteien und 
deren Nachwuchsorganisationen. 
Als Nachweis für die gezahlten Mitgliedsbeiträge ist eine Bestätigung des 
AnbietersNereins einzureichen. Auf dieser Grundlage werden für den 
Übergangszeitraum bis zum 30. 06. 2011 die tatsächlich in Anspruch genommenen 
Aktivitäten bis zu einer monatlichen Höchstgrenze 
von 10,-- € je leistungsberechtigten Kind an die Eltern erstattet. Eine Blockbildung ist 
möglich (max. 120,- € im Jahr). 

Diese Richtlinie kann durch Arbeitshinweise ergänzt werden. 

Bad Doberan, 03. Mai 2011 ----- / 

~ , ~ . 
Thomas Lee- ch 
Landrat 
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